
 Infoblatt gemäß Art. 13 DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) 
 

Ihre personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der Antragsbearbeitung 
verarbeitet. Rechtsgrundlagen dieser Verarbeitung ist das Bundesmeldegesetzt 
(BMG). 

Ihre Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zwecks ihrer 
Erhebung nicht mehr erforderlich sind.  

Folgende personenbezogenen Daten werden erhoben: 

Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, 
Personalausweisnummer 

 Diese personenbezogenen Daten werden an folgende Behörden und 
Institutionen weitergeleitet, soweit diese zur fachlichen Beurteilung beteiligt 
werden: 

 Gemeinde Grasberg, Speckmannstr. 30 
28879 Grasberg 
 

Folgende Übermittlungssperren sind gemäß BMG möglich: 
 

1. Übermittlungssperre an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften (§ 42 
Abs. 3 Satz 2 BMG) 
Das Bundesmeldegesetz sieht vor, dass den Kirchen neben den Daten ihrer 
Mitglieder auch einige Grunddaten von Familienangehörigen der Mitglieder, 
die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft 
angehören, übermittelt werden dürfen. Der betroffene Familienangehörige – 
nicht das Kirchenmitglied selbst – kann die Einrichtung einer 
Übermittlungssperre verlangen. Diese Übermittlungssperre gilt nicht, soweit 
Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts der jeweiligen öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaften übermittelt werden. 
  

2. Auskünfte an Parteien, Wählergruppen und andere Träger von 
Wahlvorschlägen (§ 50 Abs. 1 und 5 BMG) 
Im Zusammenhang mit allgemeinen Wahlen und Abstimmungen dürfen 
Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen in den 
sechs der Stimmabgabe vorangehenden Monaten Auskunft über Namen, 
Anschrift, Doktorgrad von Gruppen von Wahlberechtigten erteilt werden, für 
deren Zusammensetzung das Lebensalter der Betroffenen bestimmend ist. 
Die Geburtstage der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. 
Der Empfänger hat die Daten spätestens einen Monat nach der Wahl oder 
Abstimmung zu löschen. Diese Auskunft darf nur erteilt werden, wenn Sie 
nicht widersprochen haben. 
  

3. Auskünfte über Alters- und Ehejubiläen (§ 50 Abs. 2 und 5 BMG) 
Mandatsträgern, Parteien, Wählergruppen, Mitgliedern parlamentarischer 



Vertretungskörperschaften und Bewerbern für diese sowie Presse und 
Rundfunk darf eine Melderegisterauskunft über Alters- und Ehejubiläen von 
Einwohnern erteilt werden. Die Auskunft darf nur die dazu erforderlichen 
Daten (Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift) sowie Tag und Art 
des Jubiläums umfassen. Diese Auskunft darf nur erteilt werden, wenn Sie 
nicht widersprochen haben. 
  

4. Auskünfte an Adressbuchverlage (§ 50 Abs. 3 und 5 BMG) 
Das Bundesmeldegesetz erlaubt eine Auskunft an Adressbuchverlage über 
Vor- und Familiennamen, Doktorgrad und Anschriften von Einwohnern, die 
das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die übermittelten Daten dürfen nur für 
die Herausgabe von Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) 
verwendet werden. Dieser Auskunftserteilung können Sie widersprechen. 
  

5. Datenübermittlungen an das Bundesamt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr (§ 36 Abs. 2 BMG i. V. m. § 58 c Abs. 1 Soldatengesetz) 
Damit das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr über 
den freiwilligen Wehrdienst informieren kann, übermitteln die Meldebehörden 
jeweils zum 31. März eines jeden Jahres Angaben zu Personen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden (Familienname, 
Vorname und gegenwärtige Anschrift). Falls Sie keine Informationen durch 
das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr wünschen, 
können Sie der Datenweitergabe widersprechen. 

Die Gemeinde Grasberg, als verantwortliche datenverarbeitende Stelle, können Sie 
per E-Mail unter gemeinde@grasberg.de oder postalisch unter Gemeinde Grasberg, 
Speckmannstr. 30, 28879 Grasberg kontaktieren.  
 
Sie können außerdem den Datenschutzkoordinator der Gemeinde Grasberg per E-
Mail unter liedtke@grasberg.de oder postalisch ebenfalls unter der oben genannten 
Adresse kontaktieren.
 
Sie können gegenüber der Gemeinde Grasberg folgende Rechte geltend machen: 
 

 Recht auf Auskunft über Ihre hier verarbeiteten Daten 
 Recht auf Berichtigung unrichtiger Ihrer hier verarbeiteten Daten 
 Recht auf Vervollständigung Ihrer hier verarbeiteten Daten 
 Recht auf Löschung Ihrer hier verarbeiteten Daten 
 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten 
 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
 Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung Ihrer Daten 
 Recht auf Datenübertragbarkeit, d.h. zur Herausgabe der über Sie verarbeiteten 

Daten in einem strukturierten Format 
 

Ihr Beschwerderecht können Sie unter anderem bei der Niedersächsischen
Aufsichtsbehörde für den Datenschutz, der Landesbeauftragen für den Datenschutz in
Niedersachsen wahrnehmen.

Stand: 27.04.2026


